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BETREFF Verwendung von papiergestützten Empfängerlisten bei Überführung  

von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr; 
  Festlegung des Endes der Übergangsfrist 
   

GZ III B 1 - Z 0706/09/10001 
DOK 2010/1034851 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

 

 

Mit Erlass vom 7. August 2009 - III B 1 - Z 8250/08/10001 - wurde festgelegt, dass Unter-

nehmen auf Anfrage bei dem zuständigen Hauptzollamt eine angemessene Übergangsfrist 

hinsichtlich der Verwendung von papiergestützten Empfängerlisten gewährt werden kann. 

Das Ende dieser Übergangsfrist wurde zunächst offen gelassen, um den betroffenen Unter-

nehmen die Möglichkeit zu geben, sich individuell auf die Änderungen einstellen zu können.  

 

Um die Umstellung auf ein Verfahren ohne papiergestützte Empfängerlisten nunmehr ab-

zuschließen, lege ich das Ende der Übergangsfrist auf den 31. Dezember 2011 fest. Bis zu 

diesem Zeitpunkt können von den Zollstellen weiterhin papiergestützte Empfängerlisten  

akzeptiert werden. Ab 1. Januar 2012 ist die Verwendung von papiergestützten Empfänger-

listen nicht mehr erlaubt. 

 

Im Auftrag 

Wiezorek 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


